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Organspende –

das ist mal richtig hipp…



AG TXB NRW e.V.

Hippokrates von Kos, 460-370 vor Christus

griechischer Arzt 

der berühmteste Arzt des Altertums

Schule der Theorie von vier Körpersäften 

im Konzept der Humoralpathologie 

„Vater der Medizin“

„das ärztliche Handeln ist einem hohen 

ethischen Verantwortungsbewusstsein 

unterstellt“
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Situation in den Medien
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Transplantationsgesetz
• § 9b Transplantationsbeauftragte

• (1) Die Entnahmekrankenhäuser bestellen mindestens einen Transplantationsbeauftragten, der für die Erfüllung seiner 
Aufgaben fachlich qualifiziert ist. Der Transplantationsbeauftragte ist in Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar der 
ärztlichen Leitung des Entnahmekrankenhauses unterstellt. Er ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig 
und unterliegt keinen Weisungen. Der Transplantationsbeauftragte ist soweit freizustellen, wie es zur 
ordnungsgemäßen Durchführung seiner Aufgaben erforderlich ist; die Entnahmekrankenhäuser stellen organisatorisch 
sicher, dass der Transplantationsbeauftragte seine Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen kann und unterstützen ihn 
dabei.

• (2) Transplantationsbeauftragte sind insbesondere dafür verantwortlich, dass 1.die Entnahmekrankenhäuser ihrer 
Verpflichtung nach § 9a Absatz 2 Nummer 1 nachkommen,

• 2.die Angehörigen von Spendern nach § 3 oder § 4 in angemessener Weise begleitet werden,

• 3.die Zuständigkeiten und Handlungsabläufe in den Entnahmekrankenhäusern zur Erfüllung der Verpflichtungen aus 
diesem Gesetz festgelegt werden sowie

• 4.das ärztliche und pflegerische Personal im Entnahmekrankenhaus über die Bedeutung und den Prozess der 
Organspende regelmäßig informiert wird.

• (3) Das Nähere, insbesondere zu der erforderlichen Qualifikation und organisationsrechtlichen Stellung der 
Transplantationsbeauftragten sowie deren Freistellung von ihren sonstigen Tätigkeiten im Entnahmekrankenhaus, wird 
durch Landesrecht bestimmt. Durch Landesrecht können die Voraussetzungen festgelegt werden, nach denen mehrere 
Entnahmekrankenhäuser zur Erfüllung ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 die Bestellung eines gemeinsamen 
Transplantationsbeauftragten schriftlich vereinbaren können. Dabei ist sicherzustellen, dass der 
Transplantationsbeauftragte seine Aufgaben in jedem der Entnahmekrankenhäuser ordnungsgemäß wahrnehmen 
kann. Im Landesrecht können auch Ausnahmen von der Verpflichtung zur Bestellung eines 
Transplantationsbeauftragten vorgesehen werden, soweit und solange die Realisierung einer Organentnahme in 
begründeten Ausnahmefällen wegen der Besonderheiten des Entnahmekrankenhauses ausgeschlossen ist. Die 
Ausnahmen können einer Genehmigung durch die zuständige Behörde unterworfen werden.
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Transplantationsgesetz

• Zentrale Aufgaben des TXB, als Partner für die behandelnden Ärzte, 
die Angehörigen, die DSO, die Entnahmeteams und die 
Geschäftsführungen

• „Einzelheiten“ werden durch die Ausführungsbestimmungen in den  
Bundesländern geregelt

• In NRW nach kurzer Zeit schon erste Novellierung auf dem Weg

• Finanzielle Unterstützung der TXB wird über die DSO realisiert
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Quelle: Jahresbericht DSO 2015



Transplantationsgesetz

• Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) hat als Koordinierungsstelle die 
Befugnis, u. a. Richtlinien für die Organentnahme zu erlassen.

Verfahrensanweisungen für TXB wurden im November 2015 versandt 

• Die Bundesärztekammer erhält ebenfalls weitergehende Befugnisse zum Erlass von 
Richtlinien z. B. auch für die Qualitätssicherung der Organtransplantation 
(Handlungskette !) 

• Wie schon bisher, stellt die Bundesärztekammer den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse fest, zur Feststellung des Hirntodes, zur Aufnahme in die Warteliste und zur 
Organverteilung, etc.

• Neue Richtlinien „zum Nachweis des Hirnfunktionsausfalls…“ sind im Juni 2015 in Kraft 
getreten 

• Gesetz zur Förderung der Organspende in Deutschland April 2019 

• Ausführungsbestimmungen (-Gesetze) auf Länder-Ebene, auch in NRW

Prozessverantwortung vor Ort: TXB
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TXB Kompetenzbildung, was wurde bis 2012 
durch TXB in NRW wahrgenommen?

• FB durch die Ärztekammern, z.B. im Rahmen der 
curricularen Fortbildung „Transplantationsbeauftragte“

• durch Kurse, Begleitung und Fortbildung der DSO

• durch die praktische Tätigkeit als TXB

• durch interkollegiale Weiterbildung in den Kliniken

• vor allem durch Eigenantrieb

• Gründung einer Interessensvertretung „AG TXB NRW e.V.“
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TXB Bedarf/Professionalisierung

• Als Einzelner wichtig in der Ablaufkette, hier sogar zentrale Figur im 
Dialog während der Intensivphase von Patienten mit letalem Verlauf

• Vielzahl simultan notwendiger Aufgaben mit hohem 
Qualitätsanspruch („Bündel an Prozessqualitäten“)

• Experten vor Ort mit gesellschaftlich als relevant eingestufter 
Aufgabe: Beteiligung am gesellschaftlichen Dialog!
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Prozeßverantwortung TXB

• Diagnostik 

• Kommunikation führen in sensibler Phase vor möglicher HTD 
(Team, Primärdisziplin, weitere Disziplinen, Angehörige) 

• Intensivmedizin 

• Kooperation mit DSO 

• Hirntoddiagnostik 

• Koordination ,in-house (OP,Anästhesie, Ressourcenabstimmung 
etc.)

• Angehörigenbetreuung über alle Phasen 

• Teamführung, Nachbesprechungen, Fortbildungen

• Wirtschaftlichkeit 

• Abbildung von Standards

• Dokumentation, Controlling
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Vorstand der „AG TXB Nordrhein-

Westfalen e.V.“

Dr. med.

Gero Frings

Vorsitz

PD Dr. med.

Josef Franz Zander

Stellv. Vorsitz

Prof. Dr. med

. Elmar Berendes

Kassenwart

Dr. med.

Gabriele Wöbker

Dr. med.

Ebru Yildiz

Dr. med.

Heinz-Dieter Oelmann

Herr

Hilal Yahya
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Miteinander, füreinander…



AG TXB NRW, lfd. Projekte

• Umfrageaktion unter TXB mit den Ärztekammern unter der Federführung der ÄK Westfalen 
und der AG TXB

• Gestaltung der curricularen WB Transplantationsbeauftragte der ÄK in NRW
• Mitarbeit im Bundes-Beirat der DSO 
• Teilnahme an den Beirats-Sitzungen in NRW
• Entwicklung/Federführung der curricularen Weiterbildung „Hirntoddiagnostik“ i.A. der ÄK 

NO/WL 
• Gemeinsames Jahresmeeting 
• Symposium der ÄK NO, ÄK WL unter der Mitwirkung AG TXB nur für TXB; bereits dreimal 

durchgeführt
• Mitglied der STÄKO der Bundesärztekammer, Berlin
• Mitglied der AG Transplantationsmedizin der D K G, Berlin
• Information der Politik „Arbeit und Organisation der Transplantationsbeauftragten“
• Mitarbeit im Rahmen der Erarbeitung des „Landes-Ausführungsgesetzes zum TX-Gesetz“ NRW
• Mitarbeit am neuen Bundesgesetz (GZFO)
• Mitarbeit am „Initiativplan“ von Jens Spahn
• Mitarbeit an wissenschaftlichen Projekten, aktuell „QM Angehörigengespräche“
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AG TXB NRW, lfd. Projekte

• Vorträge auf Kongressen und Veranstaltungen bundesweit

• Beteiligung an Informationsveranstaltungen von und mit Patienten-
Organisationen

• Schulprojekt NRW mit Selbsthilfe  Transplantierter e.V.

„Organspende macht Schule“

• Intensive Kooperation mit der BZGA (Plattform für TXB bundesweit)

• Beraterfunktion, z.B. Ministerium für Gesundheit (sehr aktuell!)

• neue Website: www.agtxb.nrw
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2018 – ein frischer Wind weht durch Deutschland…

- Novellierung der Ausführungsbestimmungen NRW

- AG Organspende im MfG NRW

- Einführung des Kurses „Refresher“ für TXB

- Hohe Teilnehmer-Zahl bei „Hirntodkursen“ der ÄK (AG TXB)

- Besuch der A- und B-Häuser durch Gesundheitsminister Laumann 

- Novellierung des Transplantationsgesetzes

- Forderung der Widerspruchslösung durch Politik, inklusive durch den

Bundesgesundheitsminister Spahn

- Bildung einer paritätisch besetzten Arbeitsgruppe zur Förderung der 

- Organspende in Deutschland unter der Führung des BGM und der DSO
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Initiativplan:

gemeinsames 

Engagement von 

Politik, Ärzteschaft 

und Gesellschaft
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„Gemeinschaftlicher Initiativplan Organspende“ vereinbart

Berlin, 25.06.2019

Bessere Rahmenbedingungen und mehr Vernetzung für die 

Organspende
Ein breites Bündnis von Institutionen und Organisationen, die für die Organspende

Verantwortung tragen, hat den „Gemeinschaftlichen Initiativplan Organspende“

vereinbart. Dieser enthält Empfehlungen für den Bereich der

Entnahmekrankenhäuser, der Transplantationsbeauftragten und der

Aufklärungsarbeit. Der Plan ergänzt und unterstützt das seit dem 1. April 2019

geltende Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen

bei der Organspende.
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Empfehlungen des Initiativplans im Einzelnen:

1. Transplantationsbeauftrage stärken

Qualifizierung von Transplantationsbeauftragten weiterentwickeln 

und harmonisieren

Tätigkeit von Transplantationsbeauftragten aufwerten

2. Konkrete Unterstützungsangebote für 

Transplantationsbeauftragte entwickeln

3. Kooperationen fördern – Vernetzung im Rahmen der 

Gemeinschaftsaufgabe Organspende stärken

4. Entnahmekrankenhäuser bedarfsgerecht unterstützen –

gezielte Bedarfsabfrage organisieren

5. Innerklinische Prozessabläufe rund um die Organspende 

stärker strukturieren und konkretisieren

6. Partnerschaftsnetzwerke entwickeln – Unterstützung im 

Akutprozess organisieren
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7. Medizinisches und pflegerisches Fachpersonal ausbilden –

organspendespezifische Kenntnisse fördern

Ärztliche Ausbildung – Organspende im Medizinstudium thematisieren

Organspende thematisch in der ärztlichen Weiterbildung verankern

Organspende als thematischen Bestandteil der (Intensiv-)Pflege stärken

8. Aufklärung über die Organspende in der hausärztlichen Praxis fördern 

und unterstützen

Befragung der Hausärztinnen und Hausärzte sowie der medizinischen 

Fachangestellten und Versorgungsassistenten durchführen

Gezielte Schulung und Unterstützung der Hausärztinnen und

Hausärzte

9. Organspendebereitschaft in der Patientenverfügung eindeutig erklären

10. Verschiedene Zielgruppen spezifisch informieren und aufklären

„Organspende macht Schule“

Gezielte Ansprache älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger

Förderung der interkulturellen Kommunikation

11. Der Organspende ein Gesicht geben – Aufklärungsarbeit unter 

Einbeziehung von Organtransplantierten und Spenderangehörigen

12. Organspender und ihre Angehörigen gesellschaftlich stärker 

anerkennen
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Europa ruft…

…doch was ist noch in der Heimat zu tun?

Marti Manyalich

DTI 

Spanien

Gero Frings

AG TXB

STÄKO

Deutschland

Axel Rahmel

DSO

Deutschland

EUDONORGAN

Meeting

18.02.2019

EU Parlament Brüssel



Fazit
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„Es tut sich was…gemeinsam…“

Bitte kein System mit Druck und Sanktionen für Einzelne!

Jetzt: „Hausaufgaben machen“…
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TPG - Landesgesetz Nordrhein-

Westfalen

Gesetz zur Ausführung

des Transplantationsgesetzes (AG-TPG)

- Erste Beratung am 02.10.2019 im Ministerium

- Möglichst bundeseinheitliche Lösungen !

- Abstimmung der TXB auch über DIVI und DKG

- Gibt es besondere Interessen der Patientenseite?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Hippokrates meint:
„Es ist nicht wichtig, für was man sich im einzelnen engagiert –
es ist wichtig, DAS man sich engagiert!
Die Zusammenarbeit aller relevanten Beteiligten ist für alle die 
Hoffnung, auf dem Boden unserer Werte und im gemeinsamen
Selbst-Verständnis neue Wege zu beschreiten, um das fortzusetzen,
Was Medizin immer ausgemacht hat:
Menschlichkeit, Handwerk, Wissenschaft und Innovation aus der
Liebe zum Menschen und zur Natur…“


